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 Veröffentlicht am 22.06.1993
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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §26 Abs1 Z3;

Rechtssatz

Jedenfalls dann, wenn die Annahme an Kindes Statt rechtlich unmöglich ist, kommt einer dennoch auf sie gerichteten

Absicht der Frau bei der Übernahme des Kindes in ihre unentgeltliche P:ege schon deshalb keine Bedeutung zu, weil

in einem solchen Fall dieser (auf etwas rechtlich Unmögliches gerichteten) Absicht die Ernsthaftigkeit abgesprochen

werden muß.
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